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IV. Vertragsmanagement

47Das Vertragsmanagement umfasst alle planerischen und organisatorischen
T�tigkeiten, die dazu dienen, den Vertrag zu gestalten und zu realisieren.
Es setzt sich aus f�nf Elementen zusammen, und zwar:

– Vertragsplanung,

– Vertragsdesign,

– Vertragsverhandlung,

– Vertragsdurchf�hrung,

– Vertragscontrolling.

Beim Vertragsmanagement geht es um die reine Praxis, denn „Manage-
ment ist der Beruf der Wirksamkeit“ (Fredmund Malik, Gef�hrliche Ma-
nagementwçrter R F�hrungsstil, 2004, S. 113). Allerdings wird diese Wirk-
samkeit verst�rkt, wenn man eine „Theorie der Praxis“ hat, wie sie in
diesem Buch entwickelt wird.

47aIn allen Phasen des Vertragsmanagements ist es f�r den Erfolg von aus-
schlaggebender Bedeutung, dass man die F�hrungsverantwortung (Regie)
�bernehmen kann. Wer die Initiative in den jeweiligen Phasen in der Hand
hat, behalten und jeweils wieder gewinnen kann, wird seine Interessen
stets besser durchsetzen als ein anderer, der stets nur auf fremde Initiative
reagiert. Wie sich diese Idee jeweils auswirkt, zeige ich in den einzelnen
Phasen. Schon hier sei jedoch darauf hingewiesen, dass die �bernahme der
Regie immer die Bereitschaft voraussetzt, die damit verbundenen Kosten
zu tragen. Wer seine Planung ernst nimmt, muss sich Zeit nehmen und Be-
rater einsetzten, wer den ersten Vertragsentwurf vorlegt und das Vertrags-
design bis zum Ende steuert, wird erheblich hçhere Anwaltskosten haben,
als jener, der nur reagiert etc.

48Hinter dem Begriff „Vertragsmanagement“ scheint sich nichts zu verste-
cken: Was Vertr�ge sind, weiß jeder, und was Management ist, glaubt jeder
zu wissen. Gleichwohl ist es eine Aufgabe, die sich vom einfachen Ver-
tragsentwurf erheblich unterscheidet. Da sieht man an dem folgenden
Fall1:

Ein Versicherungskonzern geht online. Die Versicherungen sollen nicht
nur �ber das herkçmmliche Vertriebsnetz, sondern auch �ber Webseiten
vertrieben werden, und alle Aufgaben sind offensichtlich verteilt: Die Fi-
nanzplanung steht, die Programmieraufgaben sind vergeben, R�ume sind
gemietet, Personal wird �ber Headhunter gesucht, und nat�rlich erh�lt die
Rechtsabteilung laufende Nachrichten �ber den Fortschritt der Planung.
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1 Alle Einzelheiten dieses Fallbeispiels sind erfunden und beruhen nicht auf tat-
s�chlichen Ereignissen.



49 Die Rechtsabteilung hat zu einigen kartellrechtlichen und versicherungs-
aufsichtsrechtlichen Spezialfragen Gutachten teils selbst angefertigt, teils
vergeben und die Online-AGB selbst bearbeitet. Plçtzlich geht eine Kon-
kurrenzversicherung mit einem �hnlichen E-Commerce-Konzept in den
Markt. Jetzt entsteht Hektik! Zwar werden in aller Eile die Gutachten fer-
tig gestellt, es fehlen aber die Texte, die die gutachtlichen Inhalte umset-
zen sollen – es sind verschiedene Varianten ausgearbeitet worden, die auf
unterschiedliche Marketingstrategien passen –, und �ber diese Strategien
haben die Marketingvorst�nde noch nicht entscheiden kçnnen. Der Druck
des Vorstandes sp�lt den letzten guten Willen aus dem Projekt. Im End-
ergebnis wird nicht nur der urspr�ngliche Einf�hrungstermin verpasst,
sondern das Projekt ger�t vçllig ins Schlingern und geht um ein halbes Jahr
versp�tet ans Netz.

Wie h�tte man das verhindern kçnnen?

50 Die Hauptursache f�r eine solche Entwicklung besteht in der mangelnden
Koordination zwischen den Planungsaufgaben des Managements und den
rechtlichen Bewertungsaufgaben der Rechtsabteilungen und/oder einge-
schalteten Anw�lte.

51 Allzu oft vermittelt das Management den Juristen das Gef�hl, ihre Arbeit
sei lediglich eine Arabeske des Projekts, und wenn harte Verhandlungstak-
tiken der anderen Seite dann die Erkenntnis d�mmern lassen, dass ohne
rechtliche Planung �berhaupt nichts zustande kommt, entsteht Hektik
und Druck, was wiederum Ungenauigkeit der Ergebnisse und widerwillige
Zuarbeit zur Folge hat. Man h�tte im Beispielsfall die Sache richtigerweise
ganz anders angepackt:

– Sobald die Entscheidung getroffen wurde, das Online-Projekt zu starten,
h�tten die juristischen Aufgaben (Sachverhaltsermittlung/Gutachten/
Vertragstexte) bereits ausformuliert, einzelnen Verantwortlichen zuge-
wiesen und in den Zeitplan eingepasst werden kçnnen.

– Dann w�re von Beginn an augenf�llig gewesen, dass Gutachten ohne
Texte nichts wert sind.

– Der Zeitbedarf zwischen der Vorlage juristisch einwandfreier Texte, ih-
rer �berpr�fung durch das Management, der Drucklegung und Verviel-
f�ltigung, der Schulung der Vertriebsmitarbeiter etc. w�re realistisch
eingesch�tzt worden.

– Der Druck der Konkurrenz h�tte sich dann wohl gar nicht ausgewirkt,
denn auf den ersten Blick h�tte man sehen kçnnen: Dieser Zeitplan ist
nicht verk�rzbar! Einem solchen Argument h�tte sich ein Vorstand auch
beugen m�ssen.

52 Aus all dem sieht man: Management besteht aus der F�higkeit, komplexe
Vorhaben zu planen und durch geeignete F�hrungs- und Kontrollmaßnah-
men tats�chlich zu verwirklichen. Der Vertragsmanager muss – gleichg�l-
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tig ob er Betriebswirt, Ingenieur oder Jurist ist – alle Aspekte, die der Ver-
trag aufwirft, �bersehen und entscheiden, was zu ihrer Umsetzung nçtig
ist. Das ist weit �berwiegend eine praktische und keine intellektuelle Leis-
tung, die dann besonders gut gelingt, wenn man „die Besten begeistern“
kann. Management ist eine (die wichtigste) Serviceaufgabe in einem Unter-
nehmen (Fredmund Malik, Wirksame Unternehmensaufsicht, passim). Vi-
sionen und Launen kçnnen ihr nur schaden.

53Das Vertragsmanagement hat daneben auch eine kreative Seite, die man
durch Checklisten etc. nicht erfassen kann. Mozart berichtet, dass er eine
Sonate oder den ganzen Satz einer Sinfonie trotz ihrer hohen Komplexit�t
„gleichzeitig hçren“ konnte, bevor er auch nur eine Note zu Papier brachte
(Mozart, Briefe und Aufzeichnungen, Gesamtausgabe Band IV, 2005,
S. 527). Da die Begabung zum Vertragsmanagement (im Gegensatz zur mu-
sikalischen Begabung) nicht zu unseren Erbanlagen gehçrt, muss man die
F�higkeit, viele Probleme „gleichzeitig“ zu sehen und Lçsungsanstçße zu
geben, durch Erfahrung und Schulung lernen. Dazu gehçrt auch die Form,
in der man sich mit den Beteiligten abstimmt, Anweisungen gibt oder sich
sonst nach außen verh�lt: Vertr�ge sind n�mlich komplexe und teilweise
sensible Gebilde, die im Gegensatz zu unternehmensinternen Aufgaben
immer auch Personen außerhalb der eigenen Einflussmçglichkeiten betref-
fen, die ihre eigenen Vorstellungen zum Vertrag haben. Eigene Leute kann
man notfalls unter Druck setzen, den k�nftigen Vertragspartner nur selten.

54Daraus m�sste man den Schluss ziehen, Rechtsabteilung, Anw�lte, recht-
liche Gutachter etc. vollst�ndig und so fr�h wie mçglich in das Vertrags-
management mit einzubeziehen. Tats�chlich aber geschieht das selten und
meist zu sp�t. Vor allem wird nicht erkannt, dass Vertr�ge eine tats�ch-
liche Basis haben und sich inhaltlich �ndern, wenn diese Basis sich ver-
schiebt. Wenn es zum Beispiel aus verbraucherschutzrechtlichen Gr�nden
notwendig ist, bestimmte Unterschriften einzuholen, dann muss die orga-
nisatorische Basis daf�r geschaffen werden, das zu tun. Rechtsregeln sind
nicht selten die St�tzpfeiler organisatorischer Strukturen, und wenn man
sie �ndert, fallen diese Strukturen zusammen. Selten trifft man bei Mana-
gern das Verst�ndnis f�r diese Zusammenh�nge. Die Folge: Die Notwen-
digkeit des rechtlichen Beitrags zur Planungssicherheit wird weit unter-
sch�tzt, und wenn das Projekt ins Schlingern ger�t, ist man entt�uscht,
dass die Juristen den beweglichen Zielen (Moving Targets) nicht so flink
folgen kçnnen, wie es die Marketingstrategen sich w�nschen. Nur deshalb
werden die Anw�lte oft genug als „Sand im Getriebe“ des Vertrages erlebt,
obgleich ihr Beitrag immer darin besteht, Projekte zu ermçglichen und
nicht zu verhindern.

55Betriebswirtschaftlich gesprochen bilden Vertragsplanung und Vertrags-
design die Aufbauorganisation, die �brigen Elemente die Ablauforganisa-
tion.
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Blickt man in die Praxis, so muss man feststellen, dass beides mehr als im-
provisiert gehandhabt wird. De facto existiert es kaum und geht in den all-
gemeinen Managementabl�ufen unter. Vertragsplanung in dem Sinne, dass
zu einem fr�hen Zeitpunkt gefragt wird, welche juristischen Werkzeuge
zur Erzielung des wirtschaftlichen Erfolgs eingesetzt werden sollen, ist �u-
ßerst selten und nur bei gut organisierten Firmen anzutreffen. Gegen die
wichtigste Grundregel wird st�ndig verstoßen. Sie lautet: Sobald einmal
der Entschluss gefasst ist, bestimmte Beziehungen durch Vertr�ge zu re-
geln, m�ssen die Anw�lte sofort, und zwar mçglichst erhebliche Zeit vor
der tats�chlichen Vertragsverhandlung, �ber die Absichten informiert und
ihre Hinweise eingeholt werden.

56 Viele Vertragsverhandlungen w�rden einen ganz anderen Verlauf nehmen,
wenn das gesch�he. Ist etwa geplant, dass ein Vertrag mit einem Konkur-
renzunternehmen abgeschlossen werden soll, dann muss vor allen anderen
�berlegungen gepr�ft werden, ob das Vorhaben kartellrechtlich genehmi-
gungsf�hig ist, und die Gespr�che hier�ber mit den deutschen und europ�i-
schen Kartell�mtern m�ssen fr�h anlaufen, wenn beabsichtigte Zeitpl�ne
eingehalten werden sollen. Gleiches gilt aber nicht nur im Kartellrecht,
sondern z. B. auch beim Grundst�ckskauf, bei dem der Grundst�ckswert
oft genug von den baurechtlichen Ausnutzungsmçglichkeiten abh�ngig ist,
die zu Beginn von Verhandlungen selten feststehen.

57 Die Aufgabe der Anw�lte ist es, all das so fr�h wie mçglich zu ermitteln
und damit die Zielrichtung der weiteren Verhandlungen zu bestimmen.
Bei vielen weiteren Fragen kçnnen sie dann „außen vor bleiben“.

In der Praxis sieht es aber meist ganz anders aus: Die Rechtsabteilung oder
die beauftragten Anw�lte erhalten Vertragsentw�rfe, die in allen kaufm�n-
nischen Details (vor allem auf der Preisseite!) ausgehandelt sind, und sol-
len dann meist unter hohem Zeitdruck irgendetwas dazu sagen. Dass dabei
nur rechtliche Persilscheine herauskommen kçnnen, liegt auf der Hand
und hat in vielen F�llen zur Folge, dass rechtliche Gestaltungsmçglichkei-
ten, die zu einem fr�heren Zeitpunkt noch gegeben gewesen w�ren, end-
g�ltig entfallen.

58 Es sind aber nicht nur die rechtlichen Chancen, die bei diesem verfehlten
Verfahren zerstçrt werden: Viel schlimmer ist es, dass wirtschaftliche Al-
ternativen (Verhandeln mit einem anderen Vertragspartner, bei dem es die-
se Rechtsprobleme nicht gibt) durch den Zeitablauf l�ngst versch�ttet wur-
den und man am Ende nur zwischen einer schlechten Lçsung oder gar
keiner zu w�hlen hat. Meist wird dann die schlechte Lçsung gew�hlt, weil
man durch den Verhandlungsabbruch „sein Gesicht verliert“! (Teil 2
Rz. 296 und Rz. 622).
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1. Vertragsplanung

59In der Vertragsplanung (Teil 2 Rz. 1 ff.) geht es zun�chst darum, zu er-
mitteln, welche Ziele der Vertrag erreichen soll. Diese Ziele sind meist
kaufm�nnisch/technisch vorgegeben, kçnnen aber auch andere Bereiche
einschließen, so etwa den Wunsch nach k�nstlerischem Ausdruck, politi-
schem Einfluss und anderen Faktoren.

Ein wesentliches Anliegen unserer Darstellung besteht darin, deutlich zu
machen, dass alle rechtlichen Wirkungen, die man etwa festlegen kann,
immer nur den Sinn haben kçnnen, diese Ziele zu realisieren, und nicht
dazu dienen, ein Eigenleben zu f�hren.

2. Vertragsdesign

60Vertragsdesign ist die Gesamtheit der Regeln, die den Entwurf im Aufbau,
in seinen Formen und in seiner Sprache bestimmen (zum Begriff im Einzel-
nen Teil 2 Rz. 221 ff.).

Gute Vertr�ge entstehen nur, wenn sie kreativ gestaltet werden, und Krea-
tivit�t steht immer in einem Spannungsverh�ltnis zu strengen Strukturen,
die man wiederum bençtigt, um Vertr�ge als Planungs- und Ordnungs-
werkzeuge verwenden zu kçnnen:

Ein Vertrag, der die eigene Position im Hinblick auf einen k�nftigen Pro-
zess sichern soll, hat andere Schwerpunkte als ein anderer, dem die Durch-
f�hrung des Vertrages, also eine ergebnisorientierte Vertragsgestaltung,
mehr am Herzen liegt.

a) Begriff

60aWer einen Vertrag entwirft, befindet sich in der Position eines Gesetz-
gebers. Er muss die Chancen und Risiken erkennen, den Konflikten nach-
sp�ren, mçgliche Risikopotenziale ausloten, Kommunikationsregeln
etablieren – und all das in einer Sprache, die dieses Vorhaben klar zum
Ausdruck bringt und gleichzeitig juristisch so korrekt ist, dass sie das je-
weils angesprochene Rechtssystem richtig abbildet.

Ebenso wie der Gesetzgeber trifft der Verfasser des ersten Entwurfs alsbald
auf seine Opposition – die andere Vertragspartei oder Dritte, die am Vertrag
beteiligt sind. Je weniger Konturen der erste Entwurf hat, umso schneller
wird er durch die dann hochkommenden Einfl�sse kraftlos gemacht. Es ist
n�mlich viel einfacher, einen Vertragstext zu kritisieren, als einen zu ent-
werfen.
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b) Vorgehen

60b Der wahre Auslçser f�r dieses Buch war eine bittere Erfahrung, die ich zu
Beginn meiner anwaltlichen T�tigkeit machen musste: Ich sollte in einer
bestimmten Situation einen Vertrag entwerfen und fand nicht ein einziges
Muster, dass ich auch nur ann�hernd h�tte verwenden kçnnen! Wer die
unendliche Menge von Formularen, Vertragsmustern, Checklisten und an-
deren Werkzeugen vor Augen hat, die heute auf dem Markt zur Verf�gung
stehen, h�lt das Problem vielleicht f�r gelçst. Dies ist aber eine gewaltige
T�uschung, wie ich vor einiger Zeit wieder einmal erfahren habe: Mein
Mandant, ein Biotechnologie-Unternehmen brauchte ein, auf viele tausend
Versuchstiere zugeschnittenes Geb�ude, das dann von einem hierauf
spezialisierten Unternehmen nach ganz spezifischen Vorgaben betrieben
werden sollte. Dazu gehçrte nicht nur das �bliche Geb�udemanagement,
sondern auch eine umfangreiche tier�rztliche Praxis, es spielten Seuchen-
gefahren eine Rolle und vieles mehr. Anw�lte, die Krankenh�user beraten,
werden in ihren Vertragssammlungen wahrscheinlich ein geeignetes Mus-
ter finden. Alle anderen hingegen stehen auf ziemlich verlorenem Posten
und nun war ich froh, dass ich, ausgehend von der „Basischeckliste f�r
Austauschvertr�ge“ und einer Vielzahl anderer zwischenzeitlich entstan-
dener Checklisten aus IT-Projekten eine immerhin diskutable Lçsung ent-
werfen konnte.

Mir war n�mlich vor einigen Jahren in internationalen Vertragsverhand-
lungen die Frage hochgekommen, was eigentlich einen Vertrag nach deut-
schem Recht vom jenem nach dem Recht des Staates New York unter-
scheidet? Nat�rlich ist es das zwingende Recht beider Rechtssysteme.
Außerhalb von Verbrauchervertr�gen sind dessen Regeln aber nicht sehr
ausgedehnt. Eine genauere Analyse zeigte, dass 80–90% aller zivilrecht-
lichen Austauschvertr�ge in allen Rechtssystemen frei vereinbart werden
kçnnen. Und ein weiterer Blick zeigte mir, dass es außerhalb der
Austauschvertr�ge nur noch einen zweiten generellen Vertragstyp gibt,
n�mlich den Gesellschaftsvertrag. In Deutschland gibt es dann noch den
einseitig verpflichtenden Vertrag. Er spielt aber f�r die Probleme der Ver-
tragsverhandlungen und des Vertragsmanagements keine Rolle.

c) International einheitliche Module

Kurz: Die tragende Idee war, einen – auch international – einheitlichen
Aufbau f�r Austauschvertr�ge und Gesellschaftsvertr�ge zu entwickeln,
der die Basis f�r alle Variationen solcher Vertr�ge abgeben kçnnte. Wie das
praktisch aussieht, ist unten ab Teil 2 Rz. 217 n�her dargestellt: Man ent-
wickelt f�r bestimmte Konstellationen eine Pyramide aneinander gekette-
ter Checklisten, die eine auf der anderen aufbauen und deren letzte dann
unmittelbar in einen Vertragstext umgesetzt werden kann.
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I. Kulturelle Besonderheiten

1. Gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen in China

1Vertr�ge sind das Ergebnis von Verhandlungen. Verhandlungen machen un-
terschiedliche kulturelle Hintergr�nde besonders sp�rbar. Der von Samuel
Huntington beschriebene „Clash of Cultures“ ist nicht nur auf der B�hne
der Weltpolitik zu finden, sondern auch bei ganz allt�glichen Rechts-
gesch�ften zwischen Gesch�ftsleuten aus verschiedenen L�ndern. Das
Selbstverst�ndnis und das Verst�ndnis von Rolle und Funktion eines Ver-
trages beeinflussen wesentlich die Art und Weise der Verhandlung, den
Vertragsinhalt und seine Auslegung. Kulturelle Unterschiede zwischen
dem Orient und westlich gepr�gten Kulturen werden besonders deutlich
bei dem Streben danach, einen gemeinsamen Standpunkt in einem Vertrag
zu formulieren.

a) Die Stellung des Individuums in der chinesischen Gesellschaft

2W�hrend in der westlichen Kultur das Individuum im Mittelpunkt der Be-
trachtungen der Gesellschaft steht, ist das Individuum aus chinesischer
Sicht – wie auch aus Sicht der meisten anderen asiatischen Vçlker – im
Kontext eines grçßeren Zusammenhangs zu sehen. Nicht der Einzelne ist
im Ergebnis entscheidend, sondern die Gruppe, zu welcher er gehçrt. Ver-
tr�ge stellen keine Einzelleistung dar, sondern sind das Ergebnis eines
wohl abgestimmten Prozesses, welcher alle Interessen der �bergeordneten
Gruppenmitglieder als auch der Gruppe insgesamt ber�cksichtigt.

3Dieser Unterschied wird besonders sp�rbar, wenn Zusagen gemacht oder
eine Entscheidung mit Richtungscharakter getroffen werden muss. W�h-
rend es in der westlichen Gesch�ftswelt Aufgabe von einzelnen F�hrungs-
personen ist, zu entscheiden und die Entscheidung zu verantworten, steht
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dies im Gegensatz zum grundlegenden Ansatz chinesischer Unterneh-
mensf�hrung und Entscheidungsfindung. Die chinesische Methode bevor-
zugt, mçglichst im Vorfeld die Notwendigkeit einer Entscheidung voraus-
zusehen und vor offizieller Verk�ndung der Entscheidung diese intern mit
allen Betroffenen abzustimmen. Dieses Ph�nomen bewirkt, dass der chine-
sische Vertragspartner einer nicht vorbereiteten Entscheidung eher auswei-
chen wird bzw. �ffnungsklauseln vereinbart oder Zusagen und Entschei-
dungen unter einen Vorbehalt stellt.

4 Die starke Betonung der Gruppe hatte ihre gesellschaftspolitischen Wur-
zeln noch bis vor kurzem in der Organisation des t�glichen Lebens jedes
einzelnen Chinesen in sog. Einheiten, chin. „Danwei“. Die eigene Danwei
bestimmte das gesamte berufliche und private Leben eines jeden chinesi-
schen B�rgers. �ber allt�gliche Entscheidungen wie Wohnortwahl, Reisen
ins In- oder Ausland bis hin zu hçchst privaten Dingen wie Familienpla-
nung oder berufliche T�tigkeiten bestimmte die Danwei unter Beiziehen
der entsprechenden Parteikader s�mtliche Entscheidungen eines jeden B�r-
gers. Trotz der zunehmenden �ffnung des Landes und teilweisen Locke-
rung der Entscheidungsbefugnis der Danwei ist dieses System auch noch
heute an vielen Stellen existent und sp�rbar, insbesondere beim Umgang
mit staatlichen Stellen oder in den westlichen Landesteilen. Jedes aktive
Handeln setzte somit immer ein vorangehendes Abstimmen mit einer
Vielzahl von betroffenen Stellen und Entscheidungstr�gern innerhalb der
eigenen Danwei voraus.

b) Konfuzianismus und Herrschaft des Rechts

5 Philosophisch geht der Bezug jeden Handelns auf die Gesamtheit auf die
Lehre von Konfuzius zur�ck. Der Konfuzianismus kann in seinem Einfluss
auf die chinesische Gesellschaft nicht untersch�tzt werden. Nach der Leh-
re des Konfuzius ist der �berlegene bescheiden, großz�gig, bereit zu Kom-
promissen und Versçhnung im Vorzug gegen�ber Konfrontation, versucht
nicht, seine eigene Leistungen herauszustellen, ist angetrieben von einem
inneren Pflichtbewusstsein, hçflich und gastfreundlich zu G�sten, immer
kontrolliert, ehrlich und zuverl�ssig. Der Gehorsam gegen�ber den Auto-
rit�ten und das Wahren çffentlicher Ehrerbietung und Harmonie selbst
im Widerspruch zur Wahrheit oder dem eigenen Gerechtigkeitsgef�hl
beispielsweise sind typische Charaktereigenschaften, welche in China
durchweg als positiv angesehen werden. Die Betonung von Pflicht und har-
moniebetonten �ber-/Unterordnungsverh�ltnissen befçrdert ein stark hie-
rarchisch strukturiertes Gesellschaftssystem. In einem solchen System
sind Seniorit�t und die Stellung innerhalb des Gesellschaftssystems weit-
aus wichtiger als individuelles Leistungsvermçgen oder intellektuelle
�berlegenheit des Einzelnen. Dieses Konzept begr�ndet eine Gesellschaft
nicht auf der Basis von Rechtss�tzen oder Leistungsprinzipien, sondern al-
lein auf einem ethischen Grundprinzip. Dem „Li“, der Moral, ist der Vor-
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zug zu geben vor dem „Fa“, dem Recht, welches in China urspr�nglich vor
allem als Strafrecht begriffen wurde.

6Der Konfuzianismus steht historisch im Widerstreit zu den Legalisten.
Diese betonten die abschreckende und strafende Wirkung des Rechts und
sprachen jeglichem moralischen Anspruch als gesellschaftspolitisch ord-
nendes Element seine Wirksamkeit ab. Der Vorzug von „Li“ gegen�ber
„Fa“ erkl�rt auch die bis noch vor kurzem grunds�tzlich negative Sicht-
weise des Rechts in der chinesischen Gesellschaft. Recht war vor allem
Strafrecht und bedeutete im Ergebnis die am wenigste vorzugsw�rdige Lç-
sung von Konflikten.

7Mit zunehmender �ffnung des chinesischen Marktes und immer komple-
xeren Gesch�ftsvorg�ngen hat sich dieses Bild vom Recht zunehmend ge-
wandelt. W�hrend fr�her der Gang zu Gericht einen schwerwiegenden Ge-
sichtsverlust bedeutete, wird heute vor allem im Ostteil des Landes
beispielsweise bei Fragen des Familienrechts das Recht als ein ad�quates
und neutrales Mittel zur Schlichtung von Konflikten begriffen. Das ge-
schriebene Recht wird in China vermehrt auch als eine neue Mçglichkeit
herangezogen werden, gegen�ber korrupten Beamten und �bergeordneten
Stellen Druck auszu�ben. Auch wenn die unumschr�nkte „Herrschaft des
Rechts“ in China bislang leider noch keineswegs Wirklichkeit geworden
ist, entwickelt sich dieses Konzept in den Augen der chinesischen B�rger
zu einem grunds�tzlich mehr und mehr positiv belegten Begriff und wird
verbunden mit einer zunehmenden Demokratisierung und Achtung der in-
dividuellen Rechte. In ethischer Hinsicht bildet weiterhin der Konfuzianis-
mus die Basis der chinesischen Gesellschaft.

c) Inl�nder und Ausl�nder

8In China werden Vertr�ge mit Ausl�ndern als Vertragspartnern anders be-
wertet als Vertr�ge mit Inl�ndern: Auch nach dem Beitritt zur WTO am
11.12.2001 wird noch heute in der Praxis in China bei allen Sachverhalten
unausgesprochen gedanklich zwischen In- und Ausl�ndern getrennt. Ob-
wohl die WTO mit ihren internationalen Konventionen den zentralen Ge-
danken der Inl�nderbehandlung zur Grundlage hat, sollte aus chinesischer
Sicht der Ausl�nder grunds�tzlich eher nicht wie ein Inl�nder behandelt
werden. Ausl�nder bed�rfen einer abweichenden Behandlung, denn sie
sind in aller Regel wohlhabender, wirtschaftlich st�rker und verstehen das
chinesische Gesellschaftssystem und die chinesische Sprache nicht. Diese
Sichtweise dr�ckte sich zu Beginn der Reformbewegung unter Deng Xiao-
ping seit 1978 bis Mitte der neunziger Jahre im Zivilrecht in gesonderten
Gesetzen zum Vertragsrecht von Inl�ndern mit Ausl�ndern aus, so z.B.
dem Außenwirtschaftsvertragsgesetz. Erst in j�ngster Zeit versucht die
neuere Gesetzgebung, einheitliche Regelungen f�r In- wie f�r Ausl�nder
zu verabschieden. Im Vertragsrecht wurde so 1999 ein einheitlich f�r In-
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wie f�r Ausl�nder g�ltiges Vertragsgesetz erlassen. Zahlreiche speziellere
Einzelgesetze unterlaufen aber im Ergebnis eine tats�chlich einheitliche
Regelung. In den Kçpfen der chinesischen Vertragspartner ist die gedank-
liche Trennung in aller Regel ebenfalls noch immer pr�sent. Es ist wichtig,
die vielf�ltigen Auswirkungen (z.B. bei Devisenzahlungen ins Ausland, Ka-
pitalanforderungen bei Gesellschaftsgr�ndungen usw.) einer solchen Tren-
nung bei den Vertragsverhandlungen zu ber�cksichtigen.

d) Die Betonung der hierarchischen Stellung in der Gesellschaft

9 Das Zustandekommen eines Vertrages und seine Durchf�hrung h�ngen in
China stark von der hierarchischen Stellung der jeweiligen Vertragspartner
ab. Die chinesische Gesellschaft, obwohl oberfl�chlich betrachtet nicht so-
fort erkennbar, hat ein ausgepr�gtes Hierarchiebewusstsein. So wird sehr
darauf geachtet, nur mit Partnern auf vergleichbarer Hierarchiestufe zu
verhandeln und Vertr�ge nur mit den „richtigen“ Vertragspartnern abzu-
schließen. Vertragsanfragen beispielsweise von aus chinesischer Sicht un-
interessanten Unternehmen werden so gar nicht erst beantwortet. Eigene
Vertragsverletzungen werden nur gegen�ber wichtigen und starken Ver-
tragspartnern ernsthaft adressiert. Zugest�ndnisse werden eher starken als
schw�cheren Vertragspartnern gegen�ber einger�umt. Auch wenn dies im
Grundsatz auch auf westliche Kulturkreise zutrifft, ist in China die Ten-
denz zu selektivem Verhalten und Verhandeln noch ausgepr�gter.

Das Betonen von gesellschaftlichen Hierarchiestufen kann teilweise auf
den Einfluss des Konfuzianismus zur�ckgef�hrt werden. Nach der Lehre
des Konfuzius genießen gewisse gesellschaftliche Gruppierungen wie Ge-
lehrte besondere Achtung und damit besonderen Einfluss, andere Gruppie-
rungen hingegen wie z.B. Kaufleute sind verachtenswert und bestenfalls
ein notwendiges �bel. In der modernen chinesischen Gesellschaft hat sich
dieses Bild vom Kaufmann zwar gewandelt, jedoch besteht ein sehr starkes
Bewusstsein bez�glich der jeweiligen gesellschaftlichen Stellung, der
Macht und der Wichtigkeit des Vertragspartners.

10 Abh�ngig von der eigenen Reputation und dem Durchsetzungsvermçgen
finden Vertragspartner unterschiedliche Verhandlungsstile vor. W�hrend
große internationale Unternehmen (bislang noch) mit Respekt und Vor-
sicht adressiert werden, finden sich mittlere und kleinere Unternehmen
h�ufig einem wesentlich aggressiver und selbstsicherer agierenden chinesi-
schen Verhandlungspartner gegen�ber. Es ist deshalb nicht ratsam, sich
selbst in Verhandlungen in China zu bescheiden darzustellen – eine �ber-
m�ßige Bescheidenheit wirkt sich im Ergebnis f�r Verhandlungen oft nach-
teilig aus.
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11Umgekehrt sind Darstellungen des chinesischen Verhandlungspartners
�ber die eigene Stellung im Markt bisweilen mit gesunder Skepsis zu be-
trachten. Ausl�ndische Verhandlungspartner m�ssen sich darauf einstel-
len, dass die Selbstwahrnehmung und Selbstdarstellung chinesischer Ver-
tragspartner manchmal deutlich von der tats�chlichen Position abweicht.
Dies ist auf die Notwendigkeit in China zur�ckzuf�hren, nach außen hin
niemals eigene Schw�chen einzugestehen und einen mçglichst potenten
und durchsetzungsf�higen Eindruck zu erwecken. Auch sind umgekehrt
Schmeicheleien des Vertragspartners und eine sich als schwach und hilfs-
bed�rftig ausgebende Selbstdarstellung des chinesischen Vertragspartners
mehr Teil der Etikette und gehçren zum �blichen taktischen Repertoire.
Man sollte sich nie dar�ber t�uschen, dass sich die chinesische Seite sehr
wohl ihrer eigenen St�rken bewusst ist.

Das richtige Erkennen der chinesischen Hierarchie ist f�r Ausl�nder bis-
weilen nicht einfach. Es ist nicht selten, dass der Pr�sident oder Vorstands-
vorsitzende einer chinesischen Gesellschaft formal die hçchste Stellung in-
nehat, alle Entscheidungen aber tats�chlich durch den General Manager
getroffen werden, welcher �ber gute Beziehungen zur Partei oder in die In-
dustrie verf�gt. Solche Konstellationen m�ssen f�r Verhandlungen erkannt
und ber�cksichtigt werden. Das eigene Verhalten darf zudem auch bei Wis-
sen um die wahren Machtverh�ltnisse nach außen niemals die formale Eti-
kette nicht verletzen.

2. Streben nach Harmonie

12Auf dem Hintergrund des konfuzianischen Gesellschaftsbildes wird auch
die besondere Bedeutung der Etikette erkl�rlich. Das chinesische Konzept
der Hçflichkeit; („limao“) ist ein ausgesprochenes wichtiges Hilfsmittel,
um Vertrauen zu gewinnen und Verhandlungsbereitschaft zu erzeugen.
Gesten und Rituale werden zu wichtigen Br�ckenfunktionen, welche Ge-
sicht wahren und verleihen, bei Fehlverhalten aber auch Gesicht nehmen
kçnnen.

Harmonie auf der Oberfl�che, gleichg�ltig wie stark die Interessengegen-
s�tze sein mçgen, kennzeichnen nach Konfuzius den �berlegenen Mann.
Das aktive Austauschen von Gedanken kann dazu f�hren, dass die Harmo-
nie gestçrt wird. Besteht ein Hierarchieverh�ltnis, ist es besser, die Harmo-
nie nicht zu stçren und Gesichtsverlust durch Schweigen zu vermeiden.
Dies gilt auch gegen�ber fremden und ausl�ndischen Verhandlungspart-
nern.

13Schweigen in Verhandlungen mit Chinesen kann deshalb keinesfalls als
Zustimmung ausgelegt werden. Passivit�t verhindert, dass delikate Situa-
tionen ausgelçst werden. Ablehnung, negative Gef�hle, Kritik und �hn-
liches werden auf subtilere Art und Weise dem Gegen�ber vermittelt.

Pattloch || 1071

Kulturelle Besonderheiten Rz. 13 Teil 9



Hierf�r sind auch zwischengeschaltete Vermittler und dritte Personen von
Bedeutung. Unangenehme Nachrichten kçnnen �ber diese ohne Gesichts-
verlust �bermittelt werden. Verhandlungen hinter den Kulissen verhin-
dern, dass ein nicht wieder gutzumachender Gesichtsverlust auf offizieller
B�hne verursacht wird.

14 Diese Grundhaltung bedeutet nicht, dass in Verhandlungen nicht ein zum
Teil �ußerst aggressiver Stil an den Tag gelegt wird. Tats�chlich ist dieser
jedoch nur ein taktisches Mittel, um die Gegenseite in eine defensive Posi-
tion zu bewegen, ihr Zugest�ndnisse abzuringen oder von problematischen
Punkten abzulenken. In aller Regel wird die aggressive Rolle nicht durch
den Verhandlungsf�hrer ausgef�llt, sondern durch eine Hilfsperson, wel-
che unproblematisch sp�ter aus dem Verhandlungsteam entfernt werden
kann, sollte der Konflikt eskalieren.

3. Das chinesische Verst�ndnis vom Vertrag

15 Die Rolle von Vertr�gen im chinesischen Kulturkreis ist gekennzeichnet
von einem Verst�ndnis des Vertrages als Beginn oder Fortf�hrung einer Be-
ziehung. Vertr�ge sind Ausdruck eines Vertrauensvorschusses und setzen
ein gegenseitiges Eingehen aufeinander �ber einen l�ngeren Zeitraum hin-
weg voraus. Anders als das westliche Verst�ndnis wird somit das Vertrauen
nicht durch Erf�llung der eingegangenen Verpflichtungen erworben, son-
dern durch einen an den Interessen des Vertragspartners orientiertes Wohl-
verhalten, welches sp�tere Vertragsanpassungen und zuweilen sogar Ver-
zicht auf eigene Rechte und Anspr�che beinhalten kann.

16 Das Verst�ndnis des Vertrages als eine sich fortentwickelnde und immer
intensivere Beziehung f�hrt dazu, dass Beharren auf eigenen Anspr�chen
zum Nachteil des Vertragspartners zum Bruch und der Beendigung einer
Beziehung f�hren kann. Insbesondere bei streitiger Durchsetzung der eige-
nen Anspr�che wird in einem solchen Fall das Verh�ltnis zwischen den
Parteien und zumeist auch die Kommunikation vollst�ndig beendet. Mit
Beendigung der Beziehung ist auch die Wahrung von Fçrmlichkeiten und
Hçflichkeiten nicht mehr erforderlich. Alle Mittel sind in diesem Fall prin-
zipiell gerechtfertigt, um die eigene Position durchzusetzen. Nicht selten
erleben westliche Gesch�ftspartner ein �ußerst aggressives und teils nicht
gesetzeskonformes Verhalten, wenn dieser Bruch vollzogen wird. Die
Durchsetzbarkeit der eigenen Anspr�che aus dem Vertrag bedarf auch un-
ter diesem Gesichtspunkt besonderer Ber�cksichtigung bei der Formulie-
rung des Vertrages.

4. Guanxi (Beziehungen)

17 Die Bedeutung von Beziehungen – chin. „Guanxi“ – in China kann kaum
untersch�tzt werden. Beziehungen sind Ausdruck der persçnlichen Hand-
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lungsf�higkeit und Machtf�lle. Sie bilden den Inhalt und die wichtigste Vo-
raussetzung f�r gesellschaftlichen und beruflichen Erfolg eines jeden Chi-
nesen.

a) Beziehungsnetzwerke als Ordnungsprinzip der chinesischen
Gesellschaft

18Das Verst�ndnis von sich selbst als Teil eines individuellen Beziehungs-
netzwerks pr�gt das Verhalten und die ethische Grundhaltung von Chine-
sen gegen�ber unbekannten Dritten. Die Schwierigkeiten des t�glichen Le-
bens in China erfordern praktisch ein Netzwerk, auf welches je nach
Bedarf zur�ckgegriffen werden kann. Mçgen zwar rechtliche Vorschriften
einen Anspruch geben, garantiert dies in der Praxis keinesfalls, diesen An-
spruch tats�chlich durchsetzen zu kçnnen und beispielsweise den passiven
Widerstand durch eine Behçrde zu �berwinden. Typische Situationen, bei
denen Guanxi zum Zuge kommen, kçnnen eine Genehmigung eines Ver-
trages, eine Ausreisegenehmigung oder ein Nummernschild f�r das neue
Auto sein. Bestehen Beziehungen, kçnnen Schwierigkeiten schon im Vor-
feld vermieden werden oder nachtr�glich ohne Aufsehen aus dem Weg ge-
r�umt werden.

19Personen, die außerhalb des eigenen Bekannten- und Freundeskreis stehen,
kçnnen zumeist mit keinerlei altruistischer Hilfestellung rechnen. Ein
Beispiel f�r dieses unterschiedliche Verhalten gegen�ber Dritten ist ein
Verkehrsunfall in China mit Personensch�den. Liegt nach einem Unfall ei-
ne Person verletzt am Boden, sieht zumeist eine große Menge von Men-
schen teilnahmslos zu ohne einzugreifen. Die Passivit�t erkl�rt sich durch
die chinesische Auffassung von Schicksal und Beziehungen von Menschen
zueinander. Besteht keine Beziehung zu dem Dritten, besteht auch keiner-
lei Veranlassung, in das Leben und Schicksal eines anderen einzugreifen
und damit Verantwortung auf sich zu nehmen.

20Beziehungen entstehen durch den gemeinsamen Arbeitsplatz, eine gemein-
same Zeit im Kindergarten, die gleiche Schule oder Universit�t, durch Ver-
wandtschaft, gemeinsame Freunde usw. Personen außerhalb dieser Kreise
werden nur dann in bestehenden Beziehungsnetzwerken eingebunden, so-
fern sie entweder direkt bençtigt werden, in Zukunft n�tzlich sein kçnn-
ten oder durch ein Mitglied des Netzwerks neu eingef�hrt werden.

21Viele Chinesen tendieren bis heute dazu anzunehmen, dass eine solche
Ordnung einer Gesellschaft nach Beziehungsnetzwerken auch im Ausland
gelte. So kann es passieren, dass chinesische Gesch�ftspartner nach unge-
wçhnlich reibungslosen und erfolgreichen Vertragsverhandlungen auf den
ausl�ndischen Verhandlungspartner zukommen und mehr oder minder di-
rekt den persçnlichen Einsatz f�r ein Visum f�r die Tochter, einen Ver-
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wandten oder einen Freund nach Europa als Gegenleistung f�r den schnel-
len Erfolg der Vertragsverhandlungen verlangen. Ohne die Schwierigkeiten
eines vor allem auf Rechtsvorschriften aufgebauten Gesellschaftssystems
zu bedenken, geht die chinesische Seite in solchen F�llen davon aus, dass
das Beziehungsnetzwerk des ausl�ndischen Partners auch im Ausland aus-
reicht, den eingeforderten Gefallen zu erf�llen.

22 Die grunds�tzliche Bedeutung von Beziehungen zusammen mit dem Ver-
st�ndnis von Vertr�gen als Beginn oder Fortsetzung einer Beziehung sind
auch der haupts�chliche Grund, warum zwischen Chinesen die Pr�ferenz
besteht, Vertr�ge mit Freunden zu schließen. Hierdurch kçnnen bestehen-
de Verbindungen leichter genutzt werden. Dies steht im Gegensatz zu
westlichen Kulturkreisen, in welchen nach Mçglichkeit Gesch�fte unter
Freunden vermieden werden.

b) Das „Gehen durch die Hintert�r“

23 W�hrend im Westen der Begriff von Beziehungen durchaus negativ belegt
ist, ist dies in China im Regelfall nicht so. Werden Beziehungen indes zu il-
legalen Zwecken eingesetzt, beispielsweise zum Erhalt einer illegalen Ent-
eignung von Landnutzungsrechten, spricht man in China anschaulich vom
„Gehen durch die Hintert�r“ („zou houmen“). Dieser Begriff steht f�r Kor-
ruption, Rechtsbruch und verwerfliches Verhalten. Auch wenn die offiziel-
le politische Linie ein hartes und unnachgiebiges Vorgehen gegen den
Missbrauch von Beziehungen propagiert, ist es bislang nicht gelungen, die
Geißel der Korruption in China effektiv einzud�mmen.

c) Der Inhalt von Guanxi

24 Beziehungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie gegenseitig sind. Sie
stellen ein Netzwerk dar, in welchem Dinge, welche in China �blicherwei-
se nur sehr schwierig zu bewerkstelligen sind, schnell und unkompliziert
gelçst werden. Beziehungen bilden ein Sicherheitsnetz im Falle von Kon-
flikten, bieten gegenseitigen Schutz und bedeuten gegenseitige Verpflich-
tungen. Beziehungen kann man kn�pfen, ausbauen und einsetzen, man
kann sie aber auch �ber Geb�hr beanspruchen und hierdurch erschçpfen.
Einmal etablierte Beziehungen bleiben auch dann bestehen, wenn �ber Jah-
re hinweg der Kontakt nicht gepflegt wurde. Bei Bedarf leben sie einfach
wieder auf. Sie sind damit auch erneuerbar.
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25Beziehungen in China bestehen niemals allein auf privater oder beruflicher
Ebene. Beide Sph�ren werden miteinander vermischt. Dies f�hrt auch zu
Fragen, die in westlichen Augen als indiskret empfunden werden, wie z.B.
der Frage nach der Hçhe des Gehalts. Die Art und Weise und die Ge-
schwindigkeit, mit der ein Gefallen mit Verweis auf die Beziehungen ein-
gefordert wird, ist h�ufig zu direkt und plçtzlich f�r westliche Verhand-
lungspartner. W�hrend im Westen ein solches Verhalten als moralisch
verwerflich angesehen werden kçnnte, ist diese Vorgehensweise aus chine-
sischer Sicht ein durchaus �bliches Mittel. Es empfiehlt sich in solchen
F�llen, hçflich und geduldig, aber dennoch eindeutig die unterschiedlichen
Gepflogenheiten zu erkl�ren.

26Beim Einsatz oder der Inanspruchnahme von Beziehungen muss ber�ck-
sichtigt werden, dass jede Leistung zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zu-
kunft eine Gegenleistung voraussetzt. Die Ausgeglichenheit von Leistung
und Gegenleistung innerhalb bestehender Beziehungen wird von chinesi-
scher Seite aus ausgesprochen akribisch verfolgt und nahezu buchhalte-
risch gegeneinander aufgewogen. Damit wird aus chinesischer Sicht sicher-
gestellt, dass weiterhin eine harmonische Beziehung zwischen den
Beteiligten garantiert ist. Hierbei wird zuweilen sehr direkt der Gegenseite
angezeigt, ob ihre Leistung als ausreichend angesehen wird.

d) Guanxi und Vertragsverhandlungen

27Es ist ein großer Fehler, bestehende Beziehungsnetzwerke zu missachten
oder zu ignorieren. Chinesische Vertragspartner greifen gerne auf ihr Bezie-
hungsnetzwerk zur�ck, um gegen sie gerichtete Anspr�che abzuwehren.
Dies kann besonders bei Involvierung staatlicher Stellen nachteilhaft sein.
F�r Vertragsverhandlungen bedeutet dies, dass sowohl die Art und Weise
der Verhandlungen als auch die Auswahl und der Umgang mit dem Ver-
tragspartner durch die bestehenden Beziehungsnetzwerke beeinflusst wird.

Der mçgliche Einfluss von Guanxi verleitet manchen westlichen Vertrags-
partner zu der Annahme, dass Vertr�ge in China nicht das Papier wert sei-
en, auf dem sie stehen. Diese Haltung ist indes nur beschr�nkt zutreffend
und verk�rzt. Die tats�chliche Durchsetzung vertraglicher Anspr�che in
China steht in der Tat unter st�rkerem Vorbehalt als in anderen Jurisdik-
tionen. Auf der anderen Seite ist in China im Streitfall aber auch nur das
durchsetzbar, was vertraglich festgehalten wurde. Was nicht geschrieben
steht, kann auch nicht verlangt werden. Verzichtet man somit auf einen
schriftlichen Vertrag, fehlt es im Konfliktfall an Verhandlungsmasse und
Argumenten f�r die eigene Position. Schließlich ist bei Vertr�gen generell
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darauf hinzuweisen, dass diese vor allem f�r die schlechten Zeiten zwi-
schen den Parteien gemacht werden: Sind sich beide Seiten einig, kommt
es zu keinen Schwierigkeiten bei der Durchf�hrung der gegenseitigen Ver-
einbarung. Es ist deshalb auch in China nicht ausreichend, sich alleine auf
Beziehungen zu verlassen.

Zuweilen ist es erforderlich bzw. hilfreich, einen Vertragspartner nach be-
stehenden Beziehungsnetzwerken auszusuchen. Sofern keine eigene Bezie-
hungen f�r ein zu lçsendes Problem bestehen, kçnnen dann die Bezie-
hungsnetzwerke des Partners eingesetzt werden. Nicht zuletzt aus diesem
Grund hat das gezielte Befreunden wichtiger und hochrangiger Personen in
China einen sehr hohen Stellenwert.

5. Gesicht (Mianzi) und Vertragsverhandlungen

28 Das Konzept des Gesichts ist in der chinesischen Gesellschaft in seinen
Auswirkungen und Spielweisen wesentlich vielf�ltiger und weitergehend
als in westlichen Kulturkreisen. Es beruht auf der konfuzianischen Pr�-
gung der chinesischen Gesellschaft.

a) Die Bedeutung von Mianzi

Das Konzept des „Gesichts“ ist ein tragendes Element der chinesischen
Gesellschaft. Das Gesicht entspricht im Wesentlichen dem Gedanken des
Respekts, welcher einem erwiesen wird. Es dr�ckt das Ansehen und die ge-
sellschaftliche Anerkennung der eigenen Person aus. Wird im Westen der
Gedanke des gegenseitigen Respekts grunds�tzlich �hnlich verstanden, ist
seine Wahrung und Erweisung f�r chinesische Verhandlungspartner den-
noch um ein vielfaches wichtiger und ernster. Dem individuellen Erfolg
im Westen als hçchstes Ziel steht das Gewinnen des Gesichts im Osten
als spiegelbildlicher Wert gegen�ber.

29 Nicht nur Individuen, sondern auch juristische Personen und staatliche
Organe kçnnen „Gesicht“ besitzen. Die Ehre des chinesischen Staates und
der chinesischen kommunistischen Partei beispielsweise wird sehr hoch
angesiedelt. Folglich empfiehlt es sich, sensible politische Fragen wie die
Unabh�ngigkeit Tibets usw. nicht in Gegenwart politischer Beamter z.B.
bei einem Bankett zu diskutieren. Auch wenn der einzelne Beamte viel-
leicht eine unabh�ngige eigene Meinung haben mag, muss jegliche Kritik
am chinesischen Staat im Beispielsfall als Angriff auf den chinesischen
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Staat verstanden werden, welcher den Beamten zur Verteidigung zwingt
und somit wegen der Stçrung der Harmonie zu einem Gesichtsverlust auf
beiden Seiten f�hrt.

30Das berufliche Streben eines jeden einzelnen chinesischen Mitb�rgers wird
zu einem großen Teil davon bestimmt, Gesicht zu erwerben. Dies f�hrt in
Einzelf�llen zu ruinçsem Ausgabeverhalten oder einer Selbstdarstellung,
welche in westlichen Augen als Angeberei oder Protzerei verstanden wird.

Chinesen sind ausgesprochen sensibel und empfindlich, wenn es um ge-
sichtsrelevante Vorg�nge geht. Die stets gegenw�rtige Notwendigkeit, das
Gesicht zu wahren, f�hrt dazu, dass ein Gegen�ber nie ohne Not nach au-
ßen hin f�r die �ffentlichkeit ersichtlich bloßgestellt wird und ein aggres-
sives Auftreten nach Mçglichkeit vermieden wird. Es ist gute chinesische
�bung, Verhandlungen nach außen hin immer als den Sieg aller darzustel-
len. �berlegenheit wird nach Mçglichkeit nicht offen nach außen hin de-
monstriert.

31Dies bedeutet nicht, dass ein chinesischer Vertragspartner nicht mit aller
H�rte und Entschlossenheit versuchen wird, seine Verhandlungsposition
durchzusetzen und seine St�rken voll auszuspielen. Es wird aber vermie-
den, hierdurch den Anschein der Harmonie zu zerstçren. Dieser Gedanke
findet seinen Ausdruck in dem h�ufig in China zu hçrenden Appell, man
wolle miteinander „Freund“ (chin. „pengyou“) sein. Freundschaft ist der
Ausdruck von gegenseitigem Respekt. Sie verhindert, dass Konflikte auf
Kosten des Gesichts eines der Beteiligten offensiv ausgetragen werden. In
Vertragsverhandlungen ist es deshalb ein wohlverstandenes und gesch�tz-
tes Element der Beruhigung, wenn man an entscheidender Stelle auf das
Ziel einer gegenseitigen Freundschaft verweist.

32Die Konfliktbereitschaft im Falle der Verletzung des eigenen Gesichts ist
auf chinesischer Seite ausgesprochen hoch. Die Vehemenz, mit welcher
Chinesen auf gesichtsrelevante Vorg�nge reagieren kçnnen, �berrascht
westliche Vertragspartner h�ufig. Nur wenn man sich klarmacht, dass das
Gesicht Korrelat des Respekts des Einzelnen in seiner Stellung in der Ge-
sellschaft ist, versteht man die Bedeutung dieses Konzepts.

Das Gesicht kann man wahren, verleihen, gewinnen, verlieren und neh-
men.

b) Gesicht wahren

33Als Grundregel sollten westliche Verhandlungspartner darauf achten, we-
niger direkt, dominierend und aggressiv nach außen hin zu agieren, um
einen eigenen Gesichtsverlust zu vermeiden. Das gesichtswahrende Ver-
halten ist typischerweise indirekt, ausweichend, beschwichtigend und
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kompromissbereit. Das Gesichtwahren gilt nicht nur auf politischer oder
offizieller Ebene. Es gilt in allen Aspekten des Lebens. Kleine Unachtsam-
keiten kçnnen schnell dazu f�hren, dass durchaus ungewollt eine Krise
ausgelçst wird.

c) Gesicht verlieren

34 Das eigene Gesicht kann man vor allem durch ein die Harmonie stçrendes
Verhalten oder durch eine Niederlage verlieren. Hierzu z�hlt, ein „Nein“
hinnehmen zu m�ssen oder in einer çffentlichen Auseinandersetzung zu
unterliegen. Auch çffentliches Kritisiertwerden f�hrt zu Gesichtsverlust.
Diese Angst vor Kritik und einem mit ihr verbundenen Gesichtsverlust
verhindert in China so h�ufig, dass offensichtliche eigene Fehler einge-
standen werden oder Tatsachen wie ein Ausbruch von SARS �berhaupt be-
richtet werden. Viele Versuche der Vertuschung und Verschleierung von
Fehlverhalten und çffentlichen Gefahren sind auf das Bem�hen zur�ck-
zuf�hren, unter keinen Umst�nden das eigene Gesicht hierdurch zu verlie-
ren.

Betrunkenheit oder Unbeherrschtheit in der �ffentlichkeit f�hrt ebenso
wie schlechte Kleidung oder schlechte Manieren zu Gesichtsverlust. Auch
Entlassenwerden ist ein Gesichtsverlust, dem zumeist versucht wird,
durch eine eigene K�ndigung zuvorzukommen. �blicherweise wird ein Ar-
beitgeber in China deshalb versuchen, schon im Vorfeld eine Trennung an-
zudeuten, so dass sich die Gegenseite hierauf einstellen und rechtzeitig
selbst die Trennung vollziehen kann.

Das Nichteinhalten von Zusagen oder das �ndern der zuvor ge�ußerten ei-
genen Meinung haben ebenfalls einen Gesichtsverlust zur Folge. Letzteres
f�hrt zu der Widerwilligkeit chinesischer Verhandlungspartner, zu schwie-
rigen Fragen eine klare (und damit zumeist zwingend auch angreifbare)
Haltung zu beziehen. Politisch f�hrt dies ebenfalls h�ufig dazu, dass als
fehlerhaft erkannte strategische Linien weiterverfolgt werden m�ssen, da
anderenfalls ein Gesichtsverlust der politischen F�hrung droht. Ein „chi-
nesischer“ Ausweg aus einer solchen Situation besteht zumeist im Erfin-
den von (zumeist unwahren) Tatsachen oder Geschichten, welche einen
Wechsel der Strategie rechtfertigen, oder aber das Beschuldigen eines bes-
tenfalls unbeteiligten S�ndenbocks.

d) Gesicht gewinnen

35 Gesicht kann man vor allem durch sichtbaren Erfolg und Macht, z.B. durch
einen Aufstieg in der Hierarchie, finanzielle Verbesserungen usw., gewin-
nen. Aber auch das Lob eines Hçhergestellten oder Großz�gigkeit gegen-
�ber Dritten z�hlt hierzu. Alles, was die eigene Reputation direkt oder in-
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direkt (beispielsweise durch den Erfolg des eigenen Mitarbeiters) steigert,
f�hrt zu einem Gesichtsgewinn.

e) Gesicht nehmen

36Das Gesicht nimmt man z.B. durch zu aggressives und offensives Verhal-
ten. Ein direktes oder abruptes „Nein“ auf eine Anfrage hin, das Forcieren
eines „Nein“ der Gegenseite, Unterbrechen des Gespr�chspartners, Zwang
zur �bernahme von Verantwortung, çffentliche Kritik, despektierliche An-
reden oder zu �berm�ßiges Loben eines anderen Mitarbeiters f�hrt zum
Gesichtsverlust. Das Gesicht nehmen kann man auch durch Unachtsam-
keit: Ein klassisches Beispiel ist zu vergessen, die bei den Vertragsverhand-
lungen involvierte Beamten mit zum Abschlussbankett einzuladen.

W�hrend die westliche Grundhaltung tendenziell großz�giger �ber die Per-
sçnlichkeit betreffende Angriffe hinwegsieht, ist dies in China keineswegs
der Fall. Jede Art von Gesichtsverlust wird als schwerer Eingriff in die per-
sçnliche Sph�re des Einzelnen begriffen. Im g�nstigsten Fall f�hrt dies zu
mangelnder Kooperation, im ung�nstigsten zur Vergeltung und teilweise
lebenslanger Feindschaft. Verursacht man einen Gesichtsverlust, kann dies
vergeben, aber nie vergessen werden.

Man sollte es gleich in welchen Umst�nden auch immer vermeiden, das
Gesicht eines anderen zu nehmen. Kommt es zum Konflikt, sollte man als
Grundregel weiterhin formell hçflich, aber inhaltlich bestimmt bleiben.
Passive Aggressionen sind hierbei ein durchaus �bliches und von den Chi-
nesen zur Meisterschaft entwickeltes Verhalten.

f) Gesicht geben

37Die Sicht kann man nicht nur wahren, verlieren oder nehmen, sondern
auch geben. Dies kann geschehen beispielsweise durch teure Geschenke,
Bedienen beim Essen, die konsequente Anrede mit einem akademischen
Titel, schmeichelndes Herabsetzen der eigenen Person gegen�ber dem Ge-
spr�chspartner, durch einen Besuch als wichtige offizielle Persçnlichkeit
bei einem Bankett usw. Gesicht geben kann man auch durch ein Akzeptie-
ren der Einf�hrung eines Dritten �ber ein Mitglied des eigenen Bezie-
hungsnetzwerks: Hierdurch hat der Einf�hrende einen Gefallen erweisen
kçnnen und den Wert seines Beziehungsnetzwerks bewiesen. Man vergrç-
ßert damit seine Reputation und gibt ihm Gesicht.
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